
Erzeuger

mit gefährlichen Abfällen ohne gefährliche Abfälle

keine Teilnahme am eANV erforderlich
Nutzung von Entsorgungsnachweisen

und Begleitscheinen

ausschließliche Nutzung von
Sammelentsorgungsnachweisen und 

und Begleitscheinen
Übernahmescheinen

keine Teilnahme am eANV erforderlich

Teilnahme am eANV erforderlich


